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Zeichenerklärung 
A. Für Festsetzungen 
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Grenze des räumlichen Geltungs
bereichs des Bebauungsplans 

Art der Nutzung 

Zah l der Vollgeschosse 

Grundflächenzahl 

Geschossflächenzahl 

Bauweise 

Dachform, -neigung 

Al lgemeines Wohngebiet 

Geschossflächenzahl 

Grundflächenzahl 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze 

Zahl der Vollgeschosse zwingend 

offene Bauweise 

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

Satteldach 

Pultdach 

Dachneigung 

Baugrenze 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 

Bauverbotszone ab Fahrbahnrand 15 m 

Fußweg öffentlich 

Fuß- und Radweg 

landwirtschaft licher Weg - lnweg_ 

Straßenverkehrsfläche, verkehrsberuhigter Ausbau 

öffentliche Stel lplätze 

öffent liche Grünfläche 

private Grünfläche 

Pflanzgebot für Bäume 1. Wuchsklasse 
Lagemäßig gebunden 

Pflanzgebot für Bäume 2. Wuchsklasse 
Lagemäßig gebunden 

Pflanzgebot für Bäume 1. Wuchsklasse 
Lagemäßig nicht gebunden 

Pflanzgebot für Bäume 2. Wuchsklasse 
Lagemäßig nicht gebunden 

Pflanzgebot für Sträucher 

Regenüberlaufbecken 

Gasbehälter unterirdisch 

M ü l ltonnenste II pi atz 

B. Für Hinweise 

-- - - --

~ 350 

z.B. 472 

-a 
l:!;il 

Grundstücksgrenzen der parzell ierten Grundstücke (Vorsch lag) 

Höhenschichtlinien mit Höhenangaben über NN 

Flurstücksnummer 

bestehende Gebäude 

Bebauungsvorschlag 
Hauptgebäude 

Bebauungsvorschlag 
Nebengebäude 

,, 

Weitere Festsetzungen 
A. Städtbauliche Festsetzungen 

1. Nutzung 
Die Bauflächen im Planungsgebiet sind aL1Sgewiesen als Allgemeines Wohngebiet ry,tA) 1m 
Sinne des§ 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVOJ in der Fassung vom 23.01.1 990 . 

2. Maß der baulichen Nutzung 
Die lestgesetzte Zahl der Vollgeschosse gi lt - soweit sie nicht zwingend fe<oigesetzl ist- a ls Höchstgrenze. 

z.B Z = II= 1 + D .Ein Vollgeschoss und ein als Vo llgeschoss anzurechnendes Dachgeschoss 
(ein Untergeschoss darf nicht zum Vollgeschoss werden). 

3. Bauweise 
Im Galtungsbereich des Bebauungsplanes gilt d ie offene Bauweise, 
Als Maß der baulichen Nutzungen gelten die entsprechenden Eintragungen in den Baufenstern. 

4. Dach-form und Dachaufbauten 
Als Dachformen s ind im Planungsgebiet beidseitig gleich gimeigte Satteldächer zugelassen mit einer 
Dachneigung zwischen 4.2' bis 46°, 
In einem Teilbereich des Planungsgebietes sind neben Satlel·, Dachneigung wie vor, aucti Pultdächer und 
versetzte Pul tdäoher zuläss ig mit einer Dachneigung von 8° - 25'. 

Dachaufbauten jeglicher Art {Wie z.B. Dachgauben) sind in beiden Planungsgebieten zulässig. 
Dachgauben können bis 1,50 man d ie Giebel des Hauptdaches heranreichen . Die Gaubenbreite darf 
max. 2/3 der Länge des Daches betragen. . 
Der Übergang Gaubendach ins Hauptdach muss mindestens 50 cm unter dem First des Hauptdaches enden. 
Diese Regelung gilt auch bei Dächern von Vor- und Anbauten, sofern sie in die Dachebene des Hauptdaches 
ragen. 

Dachgauben s ind nur m der untersten Dachebene zulässig. Alle Gauben eines Gebäudes sind gleichartig 
auszubilden. 

Dacheinschnitte und Krüppelwalme sind nicht zulässig 

5. Gebäudehöhe 
Die max. Firsthöhe bei dreigeschoss1gen Gebäuden bet rägt 11,75 m und bei 
zwe1geschossigen Gebäuden max. 10,00 m gemessen von Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss . 
Die Höhendifferenz zwischen Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss und Oberkante Strasse, 
bzw Gehweg darf max. 35 cm betragen. 
bei GrundstUcken, die vom Süden her zugefahre 11 werden, darf die Höhendifferenz ma1<.. 80 om bstragen. 
Die Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss des Sechsfamilienhauses in der Nordwestecke des 
Planungsgebietes wird l estgelegt auf die Gelä11dehöhe 354,50 m ü, NN. 

6. Dacheindeckung 
Die Dacheindeckung hat bei den Satteldächern in gedecktem roten Farbton w erfolgen, 
Als Material wird Dachstein oder Ziegel empfohlen. 
Pultdächer kö nnen auch mit einem Blechdach eingedeckt, bzw. begrünt werden. 
Das Blech muss einen natürlichen Farbton aufwe1ssn (z.B. keine Beschichtung in blau, grün, weiß oder ähnl ich). 

Im Bereich der Wohnhäuser wird die Oberkante des natOrllichen Geländes im Bereich des Hauseinganges ab 
Oberkante Straße festgelegt. 
Im Bereich der Garage wird die Oberkante Fertigfußboden des natürl ichen Geländes an der Grundstücksgrenze 
ab Oberkante Straße festge legt 

7. Aneinander gebaute Hauptgebäude 
Bei aneinander gebauten Hauptgebäudan s in d diese in ihren Abmessungen 
(Geschossigkeit, Höhe, Dachform und Dachdeckung) gleichartig auszuführen . 
Das zuerst errichtete Gebäude Ist dabei maßgebend. 

a Kniestock 
Ein Kniestock ist bei Hauptgebäuden bis max 0,75 m, sowie bei An- und Vorbauten bis mal<., 0,50 m zulässig, 
gemessen von Oberkarite Rohdecke bis Schnittpu11kt Außenwa11d und UK Sparren. 
Bei Pultdächern sind an der Traufe Wandhöhen bis 2,40 m von Oberkante Rohfußboden bis Unterkante Fußpfette 
zulässig . 

Zeichnerische Erläuterung· 

9. Schallimm 1sslonen 

Dachhaut 
Sparren 

Schnittpunkt Außenhaut und 

.. ~ .....J!.K Sparr~n 

r-. OKR "~ 
Außenhaut 

FOr das Planungsgebiet wurde ein Gutachten zum Schallimm1ss1onsschutz erstellt. 
Dieses Gutachten wird Bestandte il des Bebauungsplanes. 
Aus dem Gutachten ergibt sich, dass auf Grund von zu erwartenden Schall immiss ionen der angrenzenden 
Kreisstraße FÜ 8 schutzbedürit ige Wohn• und Schlafräume an den straßenabgewandten Gebäudeseiten 
vorzusehen sind 

10. Stel lplatz 
Pro Wohneinheit sind mindestens zwei unabhängig voneinander nutzbare PKW-Stellplätze auf dem eigenen 
Baugrundstück nachzuweisen. 
Die Zufahrten/Vorplätze zu Garagen bzw. überdachten Stellplätzen auf den bebauten Grundstücken sind 
m it wasserdurchlässigen bzw. versickerungsfähigen Belägen zu erstellen, 
Gleiches gilt auch für nicht überdachte Stellplätze. 

11. Garagen und Nebengebäude 
Für freistehende Garagen und sonstige Nebengebäude sind Satteldächer, sowie Flachdächer 
i'.ind flachgeneigte Dächer zulässig . 
Werden Flachdächer ausgebildet, so sind d iese zu begrünen. 
Garagen und Carports sind nach BayBo auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 
Sei Garagen ist ein Sichtraum zur Sl raßenseitigen Grundstücksgrenze von m indesten.s Sm einzuhalten , 

Einzelstehende Nebengebäude, z 8. für Gartengerilte bis zu erner Grundfläche von 6 m' und max. 3,0 m Länge 
sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 
Der Grenzabstand ist nach der jeweils gültigen Fassung der BayBo einzuhalten. 
Pro Baugrundstück ist e ine einzelstehende Nebenanlage mit max. 6 m• Grul"\dfläche zula5sig. 
Einzalstehende Nebengebäude dOrfen nicht an der Erschließungsstraße errichtet werden. 

10. Einfriedungen 
Es w ird auf d ie textlichen Festsetzungen des Grünordnungsplanes verwiesen 

" 

' ,, 
'I 

! 
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B. Texliche Festsetzungen zum Grünordnungsplan 

1. Anpflanzungen {§ 9, Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
1.1 Allgemeines 
Die Bepflanzung und Ge<ltaltung der Freiflächen von Baugrundstücken, öffenU1chen 
Grünflächen sowie die BegrOnung öffentlicher Verkehrsflächen ist entsprechend den Festsetzungen 
zur Grünordnung vorzunehmen und In dieser Weise zu erhalten, artentsprechend zu pflegen, 
zu unterhalten sowie bei Abgang der Arten entsprechend nachzupflanzen 

1.1, 1 Artenauswahl zur Neupflanzung 
Die Begrünung im Geltungsbereich ist mit Pflanzen gemäß den Artenlisten 1-6 
(im Erläuterungsbericht zum GOP) in den ausgewiesenen Grünflächen d urchzuführen. 

1. 1.2. Mindestqualitätsn zum Zeitpunkt der Pflanzung 
Das zur Verwendung kommende Pflanzmaterial muss DIN 18916 und den Richtlinien des Bundes 
deutscher Baumschu len (BdB) entsprechen. 
Einzelbäume, 1. Wuchsklasse: H, 3xv. SIU 20-25 
Einzelbäume , 2, Wuchsklasse: H, 3xv, StU 16-18 
Sträucher· Str„ 2xv. 60-100 h bzw. 100-125 h 

1.1.3. Pflanzdichte und Pfla11zraum 
Zur Sicherstellung eines ausreichenden Pllanzraumes für die Bäume sind folgende 
Pflanzraurngrößen (Wurzelraum) einzuhalten : 
Bodenstandraum bzw. unversiegelte Baumscheibe oder entsprechende Baumscheibenabdecku11g 
in e iner Größe von m ind . 10m0, Mindestbreite 2m, Mindesttiefe 1m. 

2. Flächen zum Anpllanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9, Abs.1 Nr. 25 BauGB) 
FOr die öffent lichen und privaten GrOnflächen im Geltungsbereich werden fo lgende 
Vorschr iften für Anpflanzungen, Pflanzpflichten und Bindungen für Bepflanzungen sowie 
Maßnahmen festgesetzt: 

2.1. Öffentliche Grünflächen 

2.1. 1. Grünflächen (§ 9, Abs. 1 Nr. 15 BauGS) 
2.1.1 . 1. Die durch Planzeichen festgesetzten öffentlichen Grünflächen sind verbindlich mit 
Bäumen und Sträuchern der Artenlisten 1 - 6 (im Erläuterungsbericht zum GOP) zu bepflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. 

Pflanzgebole öffentl iche Flächen 

Pftanzgebot 1a 
Pflanzung von hochstämmigen Straßenbäumen entlang der Kreisstraße FÜ 8 zur städte
baulichen Einbindung des Baugebietes Nr. 11 (Artenliste 2 im Erlil.uterungsbericht zum GOP) 

Pflanzgebol 2a 
Entwicklung einer Streuobstwiese im nordöstlichen Bereich des Kreisverkehrs 
(Artenliste 6 im Ertäuterungsbericht GOP) 

Pflanzgebot 2b 
Anpflanzung und Entwicklung einer Ortsrandaingrünung mit standortheimlschen Gehölzen 
und Obstbäumen.Grünflächen werden als extensives Grünland angelegt. 
(Artenliste 1 und 6 im Erläuterungsbericht GOP) 

Pflanzgebol 3a 
Markante Sepf1anzung der Grünflächen 1n den Wendebereichen m it Bäumen in Kombination 
von Rasen mit Nutzungs-, Gestaltungs- und Orientierungsfunkl1on. 
(Artenliste 1,5 und 6 Im Erläuterungsbericht GOP) 

2.1.2. Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
gemäß§ 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB 
- Ptlege der zu pflanzenden Heckenstrukturen sowie der hoch-stämmigen Obstbäume am Ortsrand 
• Extensive Pflege der Grünflächen am Ortsrand des Baugeb ietes Nr. 11, 1-2 mslige Mahd 

pro Jahr, keine mineralische Düngung 
- Anlage und Pflege der offenen Mulde m it Wiesenansaat zur Versickerung und 

Rückhaltung von gesammeltem Niederschlagswasser 

2.1,3, Verkehrsflächen(§ 9, Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

2,1,3.1. Bepllanzung 
An den Erschließungsstraßen bis einschlieGl ich der Wendehämmer wird die Pflanzung der 
durch Planzeichen festgesetzten Bäume der Artenlisten 4 und 5 (im Etläuterungsberichl zum GOP} 
vorgeschrieben Von den durch Planzeichen festgesetzten Standorten der Straßenbäume kann 
in geringen Umfang abgewichen werden, jedoch muss der einheltliche Charakter der 
straßenbegleitenden Baumpflanzungen erhalten bleiben . Baumscheiben sind mit 
flächendeckenden Gehölzen der Artenlis te 5 (im Erläuterungsbericht zum GOP) zu bepflanzen. 

" 2. 1.3.2. Sichtdreiecke <;;:_ 

!n den Sichtdreiecken sind abgesehen von Einzelbäumen mit einem Kronen-ansatz nicht 
unter 3,50 m nur Gehölze zulässig deren Wuchshöhe 50 cm nicht überschreitet, alternativ 
sind Bodendeckar anzupflanzen . 

2.1.3.3. Oberflächen, Beläge 
Fußwege in den Wohnquartieren 
Fußwege zur tiußeren Erschließung werden als wassergebundene Decken ausgebildet. 
Die Anwohnerwege sind als Betonpflaster vorzusehen. Zur Vermeidung einer Obermä6igen 
Versiegelung wird hier die Verwendung von wasserdurchläss1gen bzw. s1ckerfähigen Materialien empfoh len. 

2.1.3 .4. Stellplätze und Zufahrten 
Die öffentlichen Stel lplätze im Straßenraum sind mit Rasenfugenpf1 aster (Fugenbreite mind. 
25 mm) anzulegen. Die Abmessungen der Parkstände sind gemäß EAE 85/95 aus.zurichten. 

2.2. Private Grünflächen 
2.2.1. Fltlchen zum Arlpflanzen von Bäumen, Sträuctiem und sonstigen Bepflanzungen (§ 9, 
Abs . 1 Nr 25a und b BauGB) 

Pflanz gebot 4a 
Punktuel le Gruppenpflanzung von mindestens 3.5 haimisohen Gehölzen auf den äußeren östlichen 
GrundstCicken in einer Breite von 2-S m als Beitrag zur stabi len Entwicklung einer prägenden 
OrtsrandeingrOnung. (Artenliste 1 Erläuterungsbericht GOP) Diese Pflanzmaßnahmen werden von 
der Gemeinde Tuchenbach ausgeführt. 

2.2 .2. Die nicht Oberbauten Grundstücksflächen innerhalb der Baugrenzen sind strukturiert 
zu begrünen, m it Bäumen und Strauchern standortgerechter Arten der Artanlisten 1 - 6 
(im Erläuterungsbericht zum GOP) 

2.2.3 . Die Gartenbereiche sollen mit einer Einfriedung, HOhe bis 1,20 m, als Holzzäune m it 
senkrechter Lattung , Metallzäune oder Maschendrahtzäune eingefr iedet werden. Einfriedungen durch 
gesch11ittene heimische Laubgehölzarten gemäß Arten liste 1 (im Eriäuterungsbericht zum GOP) sind 
mit einer Höhe von maximal 1,20 m zuläss ig. Freiwachsende Gehölze s ind bis 2,00 m zulässig. 
Bei fre iwachsenden Gehölzen mit mehr als 2,00 m sind die gesetzl ichen Bestimmungen zu beachten, 
Um die Durchläss1gke1t für Kleintiere zu gewährleisten sind die Einfriedungen ohne Sockel auszubilden. 

2.2.4. Sichtschutzelemente dürten an bzw. zwischen dan Terrassenflächen verwendet 
werden. Als Material ist Holz bzw.Stahl zu verwenden. Die Sichtschutzelemente dürfen eine 
Höhe von 2,00 m nicht überschreiten. 

2.2 .5. Für die Zufahrten und Stellplätze auf den privaten Grundstücken sind wasserdurchlässige bzw. 
-verslckerungsfähige Beläge zu verwenden. 

3. Hinweise 
3.1. Schutz des Oberbodens (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und § 202 BauGB) 

4. Anhang 
Die Arten listen 1 ·6 sind in der Begründung des GrOncrdnungsplans aufgeführt, 
Die Begrünung fOr den Geltungsbereich ist Oberwiegend m it Bäumen und Sträuchern der Artenl1sten 
(im Erläuterungsbencht zum GOP) durchzuführen. Auf die Verwendung heimischer Gehölze 
1st besonders zu achten. 

Änderungen 

Zeichnerische Änderungen: 

- geringfügige Verschiebung der Baugrenzen 

- Aripassung von Baugrenzen südlich und nördlich eines Fuß- und Radweges zum Wendehammer 

im westHchen Bereich des Planungsgebietes 

Textliche Änderungen: 

Sei Dacheindeckung: Es entfäl lt Glasierte Dacheindeckungen s ind generel l nicht zulässig. 

Bei Gebäudehöhe: 

Bel Kniestock: 

Absatz Anbauten entfällt ersatzlos. 

Neue Festlegungen der Oberkante des natürlichen Geländes 

Neue Definition der Kniestockhöhe laut Zeichnung 

Bei Garagen und Nebengebäuden- Die Dachformen werden neu festgesetzt. 

Es entfallen folgende Absätze: 

- Werden Garagen und Nebengebäude d irekl . 

- zusammengebaute Garagen an den Grundstücksgrenzen _ 

- Gars.gen dürfen nur .. . 

- Überdachte Stel lplätze sind auBerl1alb . 

- Der Sichtraum nsch . 

'2. Anderung vom 23.03.2009: 

Zeichnerische Änderungen: 

- Änderung Straßenplanung, Parzellenanzahl und -größe 

- bestehende Gebäude, RRB 1 und RRB 2 eingezeichnet 

- Garagenhof bei Sechsfamilienhaus entfernt 

- im nordös~ichen Bereich sind durchgärig1g Pultdli.cher 8° - 25' zulässig. 

Textliche Änderungen: 

- Die Höhendifferenz zwischen Oberkante Fertig-Fußboden im Erdgeschoss und Oberkante Strasse, 

bzw. Gehweg darf max. 35 cm betragen. 

bei Grundstücken, d ie vom Süden her zugefahren werden, darf d ie Hohendifferenz max. 80 cm betragen. 

- Kniestock bis zu einer Höhe von 75 cm an Hauptgebäuden zulässig. 

- Garagen und Carports sind nach der BayBo auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 

- Bei Garagen ist ein Sichtraum zur Straßenseitigan GrundstücksQrenze von mind. 3 m einzuhalten. 

1 
' 

Verfahrensvermerke Bebauungsplan 
1. Der Gemein derat Tuchenbach hat in der Sitzung vom 02.05,2008 d ie 2. Teiländerung des Bebauungsplanes 

beschlossen. 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 03 .06.2008 ortsüblich bek817nt gemacht 

2. Die Bürgerbete1lligung gemäß § 3 Abs . 1 BauGB mit öffentl icher Unterrichtung und Gelegenhe it zur Außerung 
und Erörterung fOr den Vorentwurf des Bebauungsplanes 1n der Fassung vom 22.09.2008 hat in der Zeil 
vom 18.02.2009 bis 19.03.2009 stattgefunden. 

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 23.03 .2009 wurde mit Begründung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeil vom 03.04.2009 bis 04.05.2009 öffentlich ausgelegt. 

4. Die Gemeinde Tuchenbach hat m it Beschluss des Gemeinderats vom 02 06.2009 den Bebauungspl817 
gemäß§ 10 BauGB in der Fassung vom 23.03.2009 als Satzung beschlossen. 

5. Der Bebauungsplan 111 der Fassung vom 23.03.2009 wurda gemäß§ 10 Abs. 3 BauGB am 16.06 2009 
ortsüblich bekannt gemacht. · 

Der Bebauungsplan ist dam it in Kraft getreten 

Gemeindf!Z"enbach, den 16 06 2009 ~ 
/'.,•" ' \ 
\':-,.- ;.w-'• ' ~.;c,,,, .· .. ;.: " 

Herr Leonhard Eder .\ \f~ j \ •,~, \ 
, 1. Burgerme1ster ?, \ ,..":5:f_ ' .. 1 -cl j 
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GEMEINDE TUCHENBACH 
SCHULPIJffZ 2, 90587 TUCHENBACH 
TEL.0911/7874100 
E-MAIL: rathaus@tuchenbach.de 
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